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Bezirksräthe . Kreiſe und Gemeinden .

2. Bezirksräthe .

Die Wahrung des öffentlichen Intereſſes bei den Verhandlungen und

Entſcheidungen des Bezirksrathes ſteht dem vorſitzenden Beamten zu, der

gegen letztere , wenn er aus Gründen des öffentlichen Intereſſes erhebliche
Bedenken dagegen hegt , den Recurs an den Verwaltungsgerichtshof er—

greifen kann .

( Siehe oben unter Bezirksämter . )

III . Kreiſe und Gemeinden .

Die geſetzlich gebotenen allgemeinen Einrichtungen der ſog. Selbſt⸗

verwaltung für beſtimmte räumliche Bezirke des Staatsgebietes ſind die
Gemeinden und die Kreisverbände . Innerhalb der letzteren kön—

nen ſich, unbeſchadet der Verpflichtungen gegen den Kreis , mit Genehmi —

gung des Miniſteriums des Innern Bezirksverbände bilden .
Gemeinden und Kreiſe bilden körperſchaftliche Verbände und beſorgen

ihre Angelegenheiten ſelbſtſtändig , vorbehaltlich der geſetzlichen Aufſichts —
rechte des Staates . Sie haben das Recht des Vermögenserwerbs , das

Beſteurungsrecht und das Petitionsrecht in Gemeinde - , beziehungsweiſe

Kreisangelegenheiten . Die Gemeinden machen der geſetzlichen Regel ge—

mäß ihre Umlagen auf die ( für die Staatsſteuer conſtatirten ) Grund - ,

Häuſer⸗ und Gewerbeſteuerkapitalien ihrer Gemarkung , die Kreisverbände

legen die Beiträge zu ihren Ausgaben auf die Gemeinden und abgeſon —
derten Gemarkungen des Kreiſes nach dem Verhältniß der der Gemeinde —

beſteurung unterliegenden Steuerkapitalien um.

Aufhebung beſtehender oder Bildung neuer Gemeinden , ſowie Abände —

rung der Kreiseintheilung , wenn dieſe gegen den Willen der Betheiligten

erfolgen ſoll , iſt nur im Wege der Geſetzgebung zuläſſig .
Gemeinde - und Kreisämter ſind Ehrenämter mit Zwangspflicht zur

Annahme . Entſchädigung und Gehalte für Zeitverluſt und Auslagen ſind

geſtattet .

1. Kreiſe .

Die Angehörigen der Kreiſe werden vertreten durch die Kreisver —

ſammlung . Dieſe wird gebildet :

1) aus den durch indirecte Wahl gewählten Abgeordneten der Kreis⸗

wahlmänner ( doppelt ſo viele als unter Ziff . 2) ;



2) aus den in den Amtsbezirken durch Vertreter der Gemeinden ge⸗

wählten Abgeordneten ;

3) aus den von den Städten über 7000 Einw . durch den Gemeinde —

rath und großen Ausſchuß gewählten Vertretern dieſer Städte ( für

jede ſolche Stadt Einer ) ;

aus den Mitgliedern des Kreisausſchuſſes , ſoweit ſie nicht ſchon

der Kreisverſammlung angehören ;

5) aus den größten Grundbeſitzern des Kreiſes , und zwar zu einem

Sechstheil der Zahl der gewählten Mitglieder ( Ziff . 1, 2 , 3

oben ) .

Die Zahl der gewählten Mitglieder ſoll mindeſtens 24 betragen ; ſonſt

gilt als Grundlage für die Berechnung der Mitgliederzahl , daß in Amts⸗

bezirken bis zu 20,000 Seelen ein Abgeordneter der Gemeinden ( Ziff . 2) ,

in Amtsbezirken von 20,001 bis 40,000 Seelen zwei , in größeren Amts —

bezirken drei ſolcher Abgeordneten gewählt werden .

Die Wahl derͥKreiswahlmänner geſchieht durch die Staatsbürger ,

welche unbeſcholten ſind , das 25. Lebensjahr zurückgelegt haben und ſeit

mindeſtens 1 Jahr im Amtsbezirk anſäßig ſind . Bei der Wahl der Ab⸗

geordneten treten zu den Kreiswahlmännern als geborne Wahlberechtigte

hinzu die größeren Grundbeſitzer ( über 25,000 fl. Grundſteuerkapital ) und

Gewerbtreibenden ( über 50,000 fl. Gewerbſteuerkapital ) einſchließlich des

Fiscus , anderer Körperſchaften ( ohne die Gemeinden ) und Aktiengeſell —

ſchaften .
Die Wahl der Abgeordneten geſchieht auf 6 Jahre mit hälftiger

Erneuerung alle 3 Jahre . Die Kreisverſammlung tritt alljährlich im

Oktober oder November zuſammen . Sie kann von der Staatsregierung ,

vorbehaltlich ſofortiger Neuwahl , jederzeit aufgelöst werden . Die Kreis —

verſammlung wählt ihren Vorſitzenden ſelbſt . Das regelmäßige Organ

der Staatsregierung in Kreisangelegenheiten iſt der am Sitze der Kreis —

verwaltung angeſtellte Bezirksbeamte ( Kreishauptmann ) . Das Miniſte⸗

rium des Innern kann auch andere Vertreter als Bevollmächtigte zur

Wahrung der Staatsintereſſen an die Kreisverſammlung abordnen . Die

Sitzungen der Kreisverſammlung ſind öffentlich .

Für den Vollzug der Beſchlüſſe der Kreisverſammlung , für Verwal⸗

tung des Kreisvermögens und der Kreisanſtalten , ſowie überhaupt zur

Wahrnehmung der Intereſſen des Kreiſes für die Zeit , in welcher die

Kreisverſammlung nicht tagt , beſteht , ſoweit nicht Sonderausſchüſſe auf⸗

geſtellt werden , ein von der Kreisverſammlung gewählter Kreisaus⸗

ſchuß von 5 Mitgliedern und 2 Erſatzmännern , welche Zahl aber von

der Kreisverſammlung mit Zuſtimmung der Regierung abweichend be—

ſtimmt werden kann . Der Kreisrechner wird von der Kreisverſammlung

ernannt . .

—



Kreiſe .

Die Staatsregierung hat die Befugniß , gegen Kreisbeamte Verweiſe

und nöthigenfalls die Entlaſſung zu verfügen .

Wirkungskreis : Die Kreisverbände ſind berechtigt , im Intereſſe

des Kreiſes und ſeiner Bewohner gemeinnützige Anſtalten ( insbeſondere

Straßen , Brücken , Kanäle , Sparkaſſen , Kreisſchulanſtalten , Werkhäuſer ,

Waiſenhäuſer , Armenhäuſer , Krankenhäuſer , Rettungsanſtalten , ſonſtige

gemeinſame Anſtalten zur Fürſorge für die Armen ) zu gründen und zur

Förderung der gemeinſamen Kultur , Wirthſchaft und Wohlthätigkeit die

Gemeinden ( durch Uebernahme ſeitheriger Gemeindelaſten auf den Kreis

verband ) zu unterſtützen , das Vermögen des Kreiſes zu verwalten , die

Kreisanſtalten zu leiten und zu überwachen , und die Mittel zu deren

Unterhaltung aufzubringen .

A. Kreis Conſtanz ( 33, ) 7 Meil . [ 3700 Meil . mit

der Bodenſeefläche ] 126,916 Einw . ) — umfaßt die Amts⸗

15 bezirke :
5 Conſtanz . Radolfzell .

Engen . Stockach .

Meßkirch. Ueberlingen .

40 Pfullendorf .

I , Sitz der Kreisverwaltung zu Conſtanz .

0 B. Kreis Villingen (19,437ů̃ Meil . , 65,923 Einw . ) —

I . umfaßt die Amtsbezirke :
Donaueſchingen . Villingen .

Triberg .

Sitz der Kreisverwaltung zu Villingen .

C. Kreis Waldshut (22,ß56s Meil , 81,021 Einw . ) —

umfaßt die Amtsbezirke :

Bonndorf . St . Blaſien .

Jeſtetten . Waldshut .

Säckingen .

Sitz der Kreisverwaltung zu Waldshut .

D. Kreis Freiburg (39,841 Meil . , 193,971 Einw . ) —

umfaßt die Amtsbezirke :

Breiſach . Kenzingen .
Emmendingen . Neuſtadt .

Ettenheim. Staufen .
Freiburg . Waldkirch .

Sitz der Kreisverwaltung zu Freiburg .



E.

F.
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Kreis Lörrach ( 17,02 Meil, , 90,986 Einw . ) — um —

faßt die Amtsbezirke :
Lörrach . Schönau .
Müllheim . Schopfheim .

Sitz der Kreisverwaltung zu Lörrach .
Kreis Offenburg ( 29087Meil . , 148,093 Einw . ) —

umfaßt die Amtsbezirke :
Gengenbach . Oberkirch.
Kork . Offenburg .
Lahr . Wolfach .

Sitz der Kreisverwaltung zu Offenburg .
Kreis Baden ( 19,030 Meil , 123,915 Einw . ) — um⸗

faßt die Amtsbezirke :
Achern . Gernsbach .
Baden . Raſtatt .
Bühl .

Sitz der Kreisverwaltung zu Baden .

Kreis Carlsruhe ( 27,836 Meil , 226,028 Einw . ) —

umfaßt die Amtsbezirke :

Bretten . Durlach .

Bruchſal . Ettlingen .
Carlsruhe . Pforzheim .

Sitz der Kreisverwaltung zu Carlsruhe .

Kreis Mannheim (8,370 Meil. , 94,185 Einw . ) —

umfaßt die Amtsbezirke :
Mannheim . Weinheim .
Schwetzingen .

Sitz der Kreisverwaltung zu Mannheim .

Kreis Heidelberg ( 17 , Meil . , 129,631 Einw . ) —

umfaßt die Amtsbezirke :
Eppingen . Sinsheim .
Heidelberg . Wiesloch .

Sitz der Kreisverwaltung zu Heidelberg .

Kreis Mosbach ( 39/481 Meil . , 154,301 Einw . ) —

umfaßt die Amtsbezirke :
Adelsheim . Mosbach .
Boxberg . Tauberbiſchofsheim .

Buchen. Walldürn .

Eberbach. Wertheim .
Sitz der Kreisverwaltung zu Mosbach .



Gemeinden .

2. Gemeinden .

Die Gemeinden theilen ſich in Stadt - und Landgemeinden ;
doch ſind die dadurch begründeten Unterſchiede in ihrer Verfaſſung und

Verwaltung nur gering . Mehrere Orte mit getrennter Gemarkung und

getrenntem Ortsvermögen können eine politiſche Gemeinde uſammen⸗
geſetzte Gemeinde ) bilden .

Die perſönliche Grundlage der Gemeinden iſt die erbliche Bürger —

gemeinde . Stimmfähig ſind nur die anweſenden unbeſcholtenen Ge —

meindebürger , d. h. diejenigen , welche durch Abſtammung oder durch

Aufnahme ( welche unter geſetzlich beſtimmten Vorausſetzungen nicht ver —

weigert werden darf ) das Bürgerrecht erlangt haben . Die ſonſtigen Be⸗

wohner der Gemeinden ſind entweder ſtaatsbürgerliche Einwohner , oder

Inſaßen ( zugewieſene Heimathloſe ) , oder Solche , welche ihr angebornes
Bürgerrecht noch nicht angetreten haben .

Die Beſchlüſſe der Gemeinde werden von der Gemeindever —

ſammlung oder , wo die Zahl der Bürger 80 oder mehr beträgt , von
dem die Gemeindeverſammlung vertretenden , nach drei Steuerclaſſen

gewählten , großen Ausſchuß gefaßt , welcher außer den dazu gehörigen
Mitgliedern der engeren Gemeindecollegien 18 bis 96 Mitglieder , je
nach der Bürgerzahl , zählt . Die regelmäßige Verwaltung der Gemeinde

ſteht dem Bürgermeiſter und Gemeinderath ( 3 bis 15 Mit⸗

glieder ) , die Controle dem ( kleinen ) Bürgerausſchuß ( 4 bis 16

Mitglieder ) zu. Der Bürgermeiſter wird auf 9 Jahre , die Mitglieder
der beiden Gemeindecollegien auf 6 Jahre , mit hälftiger Erneuerung alle
3 Jahre von den Gemeindebürgern , beziehungsweiſe von dem großen
Ausſchuß gewählt . Der Bürgermeiſter wird von der Staatsregierung
beſtätigt , oder nach drei fruchtloſen Wahlen von derſelben auf 3 Jahre
ernannt . Wegen Dienſtwidrigkeiten oder wegen anderer Umſtände , welche
die Dienſtführung ſehr erſchweren oder vereiteln , kann von der Staats —

behörde ( Bezirksrath ) die Entlaſſung der Gemeindebeamten herbeigeführt
werden .

Als Hilfsperſonen des Gemeinderaths wird in jeder Gemeinde ein

Gemeinderechner ( aus der Zahl der Gemeindebürger ) und ein

Rathſchreiber vom Gemeinderath ernannt , der Erſtere unter Zu —

ſtimmung der Gemeinde .

Die ſtaatsbürgerlichen Einwohner und Ausmärker können zur Zu —

ſtimmung oder Mitwirkung bei der Gemeindeverſammlung in gewiſſen
geſetzlich beſtimmten Fällen einen Ausſchuß wählen .

Die Sitzungen der Gemeindeverſammlung und des großen Ausſchuſſes
ſind öffentlich .
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Der Wirkungskreis der Gemeinden erſtreckt ſich — außer
der Verwaltung ihres Vermögens , der Aufnahme neuer Bürger , Ent⸗

ſcheidung über die bürgerrechtlichen Verhältniſſe ihrer Angehörigen und

der Sorge für die gemeinſamen lokalen Wirthſchafts - und Kulturintereſſen
— auf folgende ihnen beziehungsweiſe ihren Organen vom Staat über⸗

tragenen Funktionen : die Ortspolizei , wo dieſelbe nicht ausnahmsweiſe
von einer Staatsſtelle verwaltet wird ( die Städte Carlsruhe , Mann⸗

heim ꝛc. ) , die Führung der Grund - und Lagerbücher , der Unterpfands⸗

bücher , und der Liegenſchafts - , Kauf - und Tauſchprotokolle , die Mitwir⸗

kung bei dem Vollzug der meiſten Staatsverwaltungsgeſetze in der

unterſten Inſtanz ( mit Ausnahme vorzugsweiſe der Staats - Finanzver⸗
waltung , welche ihre eigenen lokalen Vollzugsorgane hat ) , die Gerichts⸗
barkeit der Bürgermeiſter in bürgerlichen Rechtsſtreitigkeiten ( in Städten

bis 15 fl., in Landgemeinden bis 5 fl . , überall nach der Wahl des Klä⸗

gers bis 24 fl . ) und für gewiſſe gerichtliche und polizeiliche Strafſachen

( Geldſtrafe bis 5 fl. und Gefängniß bis 48 Stunden ) , ferner die den

Bürgermeiſtern für gewiſſe Ausnahmsfälle übertragene bürgerliche Stan⸗

desbeamtung .

( Vergl . im ſtatiſtiſchen Anhang das Verzeichniß der Gemeinden und

der Bürgermeiſter , ſowie die Einwohnerzahl der einzelnen Gemeinden . )

Hof⸗und Staatshandb . 1869.
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